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Aus dem Inhalt 

Unter die  
Lupe  
genommen 

Duale Systeme Deutschland 

Sicher haben Sie schon einmal et-
was von den Dualen Systemen in  
Deutschland gehört. Wissen Sie 
auch, was die Dualen Systeme sind 
bzw. welche Aufgaben sie haben?  
Der Gesetzgeber gibt Herstellern 
und Händlern, welche Verpackun-
gen herstellen und/oder auf den 
Markt bringen, die Verantwortung 
auch für die Entsorgung und Ver-
wertung dieser Verpackungen Sor-
ge zu tragen. Der Grund dafür ist, 
dass Verkaufs- und Versandverpa-
ckungen ein großes Recyclingpo-
tenzial besitzen. Aufgrund dessen 
müssen diese dem Wertstoffkreis-
lauf zugeführt werden. Jedoch ist 
es unmöglich, dass sich jeder Her-
steller direkt und selbst um die 
Entsorgung und Verwertung seiner 
Verpackungen kümmert. Und an 
dieser Stelle kommen die Dualen 
Systeme ins Spiel.  
Diese organisieren bundesweit die 
Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung gebrauchter Verkaufsver-
packungen für Industrie und Han-
del. Dabei sind sie verantwortlich, 
die vom Gesetzgeber nach Verpa-
ckungsgesetz vorgeschriebenen 
Recyclingquoten zu erreichen. Das 
bedeutet die Marktteilnehmer 
(Hersteller und Händler) müssen 
ihre Verpackungen, welche sie auf 
den Markt bringen, bei einem Dua-
len System lizensieren lassen. Da-
bei steht es ihnen frei, bei welchem 
Dualen System sie die Lizensie-
rung vornehmen. Aktuell gibt es  
10 privatwirtschaftlich organisierte 
Duale Systeme. Nach Lizensierung 
zahlen die Hersteller und Händler 
Lizenzentgelte an das entsprechen-
de Duale System. Im Gegenzug 
übernehmen die Dualen Systeme 
die Pflicht der Sammlung, Sortie-
rung und Verwertung der in Um-
lauf gebrachten Verpackungen. 
Damit kommen die Hersteller und 
Händler Ihrer Verantwortung für 
den Kreislauf der Verpackungen 
nach.  

Im Februar: Massiver Schneefall und  
die Folgen für die Abfallentsorgung  

Wer erinnert sich nicht an den letzten Monat. Mit 
Beginn der Woche vom 08.02.2021 bis 12.02.2021 
brach das große Chaos aus, am 08.02.2021 ging im 
öffentlichen Leben fast nichts mehr. Viele Menschen 
erreichten Ihre Arbeitsplätze nicht oder nur sehr ver-
spätet. Allen in Erinnerung sind sicher ebenso die 
Bilder von zugeschneiten Straßen und feststeckenden 
Fahrzeugen.  
Den Entsorgungsunternehmen im Verbandsgebiet, 
der „Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice 
GmbH aus Zeulenroda-Triebes OT Mehla und der 
GUD Geraer Umweltdienste GmbH & Co KG aus 
Gera, ging es da nicht anders. Am Montag, 08. Feb-
ruar, konnten beide Entsorger die Entsorgungstouren 
nicht antreten. Ab Dienstag wurde wieder gefahren 
und schrittweise Versäumtes nachgeholt sowie ver-
sucht, wieder in den Plan zu kommen.  
Klingt einfach, war es aber nicht:  
Die Fahrzeuge wurden mit Schneeketten auf der 
Antriebsachse losgeschickt. Dennoch waren manche 
Straßen von den Fahrzeugen nicht befahrbar - beson-
ders in den ersten Tagen der Woche. Teilweise waren 
die Straßenverhältnisse noch schlecht oder Straßen-
teile gar zugeschoben. Die links und rechts der Stra-
ßen aufgetürmten Schneeberge engten die Straßen 
teils so extrem ein, dass die Fahrzeuge eben gar nicht 
durchpassten. Was für einen Pkw ausreicht, reicht 
noch lange nicht für die LKW. Zusätzlich erschwer-
ten geparkte Fahrzeuge die Anfahrbarkeit. An  

Straßen mit Gefälle ging teils gar nichts. Das Unfall-
risiko durch einen rutschenden „Koloss“ war ebenso 
wie das Risiko des Festfahrens einfach zu groß. 
Konnte die Straße befahren werden, standen die 
Müllwerker manchmal vor dem nächsten Problem: 
Einige Abfallbehälter waren nicht frei zugänglich, 
das heißt Behälterstandplätze waren nicht beräumt 
oder die Behälter standen hinter Schneewällen bereit. 
Hier konnten die Behälter nicht geleert werden. Das 
ging nur bei den Behältern, wo eine Schneise durch 
den Schnee in Richtung Straße freigeräumt war. 
Erschwert wurde das alles auch noch durch die eisi-
gen, teils extremen Minustemperaturen. 

Wir sagen Danke: 
- den Mitarbeitern des Winterdienstes 
- den Müllwerkern, die die Touren unter diesen 
widrigen Bedingungen vor Ort gemeistert haben, 
aber auch den Müllwerkern in der Verwaltung, die 
u.a. umplanen und koordinieren mussten,   
- Ihnen, den Bewohnern des Verbandsgebietes, für 
Ihr Verständnis und Ihre Geduld in Bezug auf die  
eingetretenen Verzögerungen/Terminänderungen 
- den Mitarbeitern des AWV, die in dieser schwie-
rigen Zeit neben der „normalen“ Arbeit u.a. auch 
ein erhöhtes Telefonaufkommen wegen Fragen zur 
gestörten Abfallentsorgung zu meistern hatten und 
gebuchte Sperrmülltermine in Absprache mit den 
Kunden umbuchen mussten. 

Die frühlingshaften Temperaturen locken Klein und Groß hinaus in die Natur. Bei solch einem schö-
nen Wetter lädt der Greizer Park zu einem ausgiebigen Spaziergang ein. Vielleicht entdecken Sie 
dabei den einen oder anderen Schwan auf dem Binsenteich.  
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Feiertagsentsorgung Ostern, 
Himmelfahrt und Pfingsten 2021 

Bitte beachten Sie: Die Verschiebungen durch Feiertage 
sind bei Ihren Leerungsterminen im Internet (unter 
www.awv-ot.de) bereits eingearbeitet! 

Bitte ermöglichen Sie bis zur Leerung die Zufahrt zu den Grund-
stücken und Behälterstandplätzen (Leerungsort). 

ACHTUNG (Die nachfolgenden Verschiebungen gelten nicht für  
die im Internet angeführten Termine!) Ist Ihr turnusmäßiger  
Leerungstag in der 1. Datum-Spalte unten nicht angegeben, wird 
dieser Termin auch nicht verschoben bzw. ist Ihr Ort/Ortsteil 
nicht betroffen! 

In der Stadt Gera 

Abfuhr Restmüll- und Biotonnen sowie Blaue und  
Gelbe Tonnen AWV PLUS wie folgt:  

Karfreitag, 02.04.2021 verlegt auf Sa., 03.04.2021 

Ostermontag, 05.04.2021 verlegt auf Di., 06.04.2021 

Di., 06.04.2021 verlegt auf Mi., 07.04.2021 

Mi., 07.04.2021 verlegt auf Do., 08.04.2021 

Do., 08.04.2021 verlegt auf Fr., 09.04.2021 

Fr., 09.04.2021 verlegt auf  Sa., 10.04.2021 

Himmelfahrt, 13.05.2021 verlegt auf Fr., 14.05.2021 

Fr., 14.05.2021 verlegt auf Sa., 15.05.2021 

Pfingstmontag, 24.05.2021 verlegt auf Di., 25.05.2021 

Di., 25.05.2021 verlegt auf Mi., 26.05.2021 

Mi., 26.05.2021 verlegt auf Do., 27.05.2021 

Do., 27.05.2021 verlegt auf Fr., 28.05.2021 

Fr., 28.05.2021 verlegt auf Sa., 29.05.2021 

Im Landkreis Greiz 

Restmüll- und Biotonnenabfuhr wie folgt:  

Karfreitag, 02.04.2021 vorverlegt auf Do., 01.04.2021 

Ostermontag, 05.04.2021 verlegt auf Di., 06.04.2021 

Himmelfahrt, 13.05.2021 verlegt auf Fr., 14.05.2021 

Pfingstmontag, 24.05.2021 verlegt auf Di., 25.05.2021 

Abfuhr Blaue Tonnen wie folgt: 

Karfreitag, 02.04.2021 verlegt auf Sa., 03.04.2021 

Ostermontag, 05.04.2021 verlegt auf Mi., 07.04.2021 

Himmelfahrt, 13.05.2021 verlegt auf Sa., 15.05.2021 

Pfingstmontag, 24.05.2021 verlegt auf Mi., 26.05.2021 

Abfuhr Gelbe Tonnen AWV PLUS 
wie folgt: 

- Nur gültig für Entsorgungsgebiet: 

Gemeinde Harth-Pöllnitz,  

Gemeinde Langenwetzendorf und Hohenleuben mit Brückla, 

Stadt „Auma-Weidatal“,  

Stadt Zeulenroda-Triebes mit OT, Langenwolschendorf und  
Weißendorf; 

Stadt Greiz (ACHTUNG: hier nur die Ortsteile Cossengrün, Hohn-
dorf mit Eubenberg, Gablau, Leiningen, Pansdorf, Tremnitz und 
Schönbach)  

Karfreitag, 02.04.2021 verlegt auf Sa., 03.04.2021 

Ostermontag, 05.04.2021 verlegt auf Mi., 07.04.2021 

Weiter Feiertagsentsorgung/Landkreis Greiz 

Weiter Abfuhr Gelbe Tonnen AWV PLUS wie folgt: 
(betroffenes Entsorgungsgebiet siehe links, in Spalte unten) 

Himmelfahrt, 13.05.2021 verlegt auf Sa., 15.05.2021 

Pfingstmontag, 24.05.2021 verlegt auf Mi., 26.05.2021 

- Nur gült1ig für Entsorgungsgebiet 

im vorstehenden Anstrich nicht angeführte VG, Gemeinden und  
Städte des Landkreises 

Karfreitag, 02.04.2021 verlegt auf Sa., 03.04.2021 

Ostermontag, 05.04.2021 verlegt auf Di., 06.04.2021 

Di., 06.04.2021 verlegt auf Mi., 07.04.2021 

Mi., 07.04.2021 verlegt auf Do., 08.04.2021 

Do., 08.04.2021 verlegt auf Fr., 09.04.2021 

Fr., 09.04.2021 verlegt auf  Sa., 10.04.2021 

Himmelfahrt, 13.05.2021 verlegt auf Fr., 14.05.2021 

Fr., 14.05.2021 verlegt auf Sa., 15.05.2021 

Pfingstmontag, 24.05.2021 verlegt auf Di., 25.05.2021 

Di., 25.05.2021 verlegt auf Mi., 26.05.2021 

Mi., 26.05.2021 verlegt auf Do., 27.05.2021 

Do., 27.05.2021 verlegt auf Fr., 28.05.2021 

Fr., 28.05.2021 verlegt auf Sa., 29.05.2021 

Reinigung der Biotonnen  
Bitte stellen Sie Ihre Biotonne am tur-
nusmäßigen Leerungstag unabhängig 
vom Füllgrad bis 6.00 Uhr bereit. Die 
Tonnen werden geleert und am glei-
chen Tag gereinigt: 

- in der Stadt Gera  
im Zeitraum vom 07.06.2021 bis 
25.06.2021 *) 

- in den Städten Greiz, Ronneburg, 
Weida und Zeulenroda-Triebes  

im Zeitraum 31.05.2021 bis 04.06.2021 
und am 18.05.2021 (Engstellentour 
Weida und Zeulenroda, hier Biotonne 
an nächste von großem Fahrzeug an-
fahrbare Stelle bringen.) 

Bitte lassen Sie die Tonnen nach er-
folgter Leerung bis zur Reinigung, maximal jedoch bis 18.00 Uhr des 
Leerungstages, stehen. Es werden zwei verschiedene Fahrzeuge ge-
nutzt, daher kann es zu zeitlichen Abständen zwischen Leerung und 
Reinigung kommen. 

*) ACHTUNG: Für  alle Grundstücke in Gera, die zur  Entsorgung 

mit dem kleinen Biomüllfahrzeug angefahren werden, erfolgt die Rei-

nigung nur am 10.06.2021 am Waschstellplatz. Der  Bereitstellungs-

platz zum Waschen wurde den betroffenen Grundstückseigentümern 

bereits mit einem Schreiben mitgeteilt und kann unter Aktuelles auf 

der Homepage (www.awv-ot.de) eingesehen werden. Bitte beachten 

Sie, dass die Liste lediglich nach den Straßennamen sortiert ist. 

Service-Telefon:  0365/83321 50  

Geschäftsstelle Gera:  
De-Smit Str. 18, 07545 Gera 
Telefon: 0365/83321 11 
Telefax: 0365/83321 18 
e-mail: info@awv-ot.de 

Abfallberatung:  
Telefon: 0365/83321 22 oder 0365/83321 23 
Telefax: 0365/83321 37 
e-mail: abfallberatung@awv-ot.de 

Geschäftsstelle Greiz:  
R.-Breitscheid-Str. 11, 07973 Greiz 
Telefon: 03661/4780 20 oder 03661/4780 21 
Telefax: 0365/83321 38 
e-mail: greiz@awv-ot.de 

Sprechzeiten Geschäftsstellen Gera und Greiz: 
Montag:     9.00 - 12.00 (Gera) 
Dienstag:     9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr (Gera) 
Dienstag:     9.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr (Greiz) 
Donnerstag: 9.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr (Gera und Greiz) 

Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen 

Bitte beachten Sie auf unserer Homepage die aktuellen Informationen zur Erreichbarkeit. 

Wichtige Information: 
Am Ostersamstag, den 03.04.2021 bleiben die Recyclinghöfe in der 
Stadt Gera und im Landkreis Greiz geschlossen.  

Geöffnet haben an diesem Tag nur der Recyclinghof in Gera-
Langenberg, Auenstraße 55 und die Kleinannahmezentren in Krölpa-
Chursdorf und Untitz.  
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            Hier enden die Amtlichen Bekanntmachungen des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen             

Haushaltssatzung des Abfallwirtschafts-
zweckverbandes Ostthüringen 
für das Wirtschaftsjahr 2021 

Die Verbandsversammlung des AWV Ostthüringen, Sitz Gera, erlässt 
aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Gemein-
schaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), letztmals geändert durch Gesetz vom 
23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), i.V.m. §§ 53 ff. der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -  
ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 
(GVBl. S. 74), und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverord-
nung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642), folgende 
Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des AWV Ostthüringen für 
das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt. Damit werden auf EURO 

a) im Erfolgsplan 
 die Erträge 17.077.314 
 die Aufwendungen 17.062.314 

 der Gewinn 15.000 

b) im Vermögensplan 
 die Einnahmen 5.455.575 
 die Ausgaben 5.455.575 

festgesetzt. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Investitionsfördermaßnahmen 
sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden im Jahr 
2021 nicht festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf EURO 2.830.000 festge-
setzt. 

§ 5 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.  
 

Gera, den 26.01.2021 
 

Verbandsvorsitzende 
Martina Schweinsburg (Siegel) 
 

Beschluss- und Genehmigungsvermerk 

1. Die Verbandsversammlung des AWV Ostthüringen hat mit Be-
schluss vom 19.11.2020 die Haushaltssatzung des AWV Ostthü-
ringen für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen. 

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat am 22.01.2021 die 
öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung telefonisch 
genehmigt. 

Auslegungshinweis 

 Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan des AWV 2021 
liegen ab dem 01.04.2021 bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 jeweils von 
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 17.00 Uhr sowie freitags von 
8.00 – 15.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes,  
De-Smit-Str. 18, 07545 Gera, öffentlich aus. Solange die Ge-
schäftsstellen für den Besucherverkehr geschlossen sind, bitten 
wir um vorherige telefonische Terminabsprache.  

 

Gera, den 26.01.2021 

 
Verbandsvorsitzende  (Siegel) 
Martina Schweinsburg 

Bioabfall - Mit Kunststofftüten wird´s kein Kompost! 
Für viele sind Bioabfälle unangenehm riechende Abfälle aus dem 
Haushalt, welche man schnellstmöglich loswerden möchte. Dabei wird 
oft vergessen, dass Küchenabfall und Bioabfall aus dem Garten ein 
energiereicher Wertstoff ist. Aus Bioabfällen kann nämlich neue Kom-
posterde entstehen, die wiederum den Pflanzen im Garten viele Nähr-
stoffe zur Verfügung stellt. Der beste Weg 
zur Gewinnung von Komposterde ist die 
Kompostierung auf dem eigenen Grund-
stück. Jedoch hat leider nicht jeder die 
Möglichkeit Eigenkompostierung zu be-

treiben. In diesem Fall bie-
ten wir in Städten größer 
5.000 Einwohner in festge-
legten Straßenzügen das Sammelsystem Biotonne an. In 
der Restmülltonne haben Bioabfälle nämlich nichts zu 
suchen. Die Biotonne stellt auch eine ideale Ergänzung 
zur Eigenkompostierung dar, da dort auch Abfälle ent-
sorgt werden können, die nicht für den hauseigenen 
Kompost geeignet sind.  

Damit aus den wertvollen Bioabfällen wieder neuer Qualitätskompost 
entsteht, ist es besonders wichtig, dass so wenig wie möglich, am bes-
ten gar keine, Fremdstoffe in der Biotonne landen. Immer wieder wer-
den Bioabfälle in Kunststofftüten gesammelt, welche dann mit in der 
Biotonne landen. Aber auch andere Kunststoffe, Glas, Metalle oder 
Restmüll landen fälschlicherweise in der Braunen Tonne.  

Immer wieder sorgen auch Kunststofftüten und -verpackungen, welche 
als „kompostierbar“ deklariert werden, zu Verwir-
rung bei den Endverbrauchern. Auf den ersten 
Blick klingt das nach einer guten Erfindung. Jedoch 
sind auch diese „kompostierbaren“ Kunststofftüten 
und -verpackungen ein Störstoff bei der Kompostie-
rung. Viel zu lange dauert der Kompostierprozess 
dieser Kunststoffabfälle und damit ist eine Kom-
postierung in der Kompostieranlage nicht möglich. 
Ebenso können kompostierbare Kunststofftüten in 
der Tonne vom Müllwerker und bei der Aussortierung der Störstoffe 
schwer bis gar nicht von herkömmlichen Kunststofftüten unterschieden 
werden. Es gilt: Kunststofftüten gehören nicht in die Biotonne.   

Verständlicherweise ist das Sammeln der Bioabfälle in Kunststofftüten 
sehr bequem. Jedoch gibt es auch andere Möglich-
keiten seine Bioabfälle zu sammeln, ehe Sie in der 
Biotonne landen. Am Besten sammelt man die 
Bioabfälle in einer Schüssel oder einem Behälter, 
welchen man an der Biotonne einfach entleert. 
Auch Papiertüten (z.B. vom Bäcker) stellen kein 
Problem in der Kompostieranlage dar und können 
damit verwendet werden. Sehr nasse und feuchte 
Bioabfälle können vor Einwurf in die Biotonne 
auch in etwas Zeitungspapier oder Küchenpapier 
eingewickelt werden.  

Es ist besonders wichtig, dass keine Fremdstoffe in der Biotonne sind. 
Sonst könnte die Kompostqualität leiden. Sicher kennen Sie das aus 
eigener Erfahrung: Bei gekaufter Erde finden sich oft mehrere große 
und kleine Schnipsel von Kunststofftüten darin. Das sind die Reste der 
Tüten, die nicht aussortiert werden konnten. Des Weiteren entstehen 
durch die Aussortierung und die sachgerechte Entsorgung der Störstof-
fe zusätzliche hohe Kosten. 

Foto: Pixabay 

Was darf rein? 
Küchen- und Gartenabfälle wie 
zum Beispiel Obstschalen, Kar-
toffelschalen, Kaffeesatz, Tee-
beutel, Eier-
schalen, Es-
sensreste, Brot- 
und Backwa-
renreste, Ge-
müseabfälle, 
verdorbene 
Nahrungsmittel 
(ohne Verpa-
ckung!), Gras-
schnitt, Laub, 
Baum- und Heckenschnitt, ver-
welkte Blumen, Topfpflanzen 
(ohne Topf) usw.  

Was darf nicht rein? 
Tüten und Verpackungen aus 
Kunststoff, Joghurtbecher, Alufo-
lie, Konservendosen, Glas, Kat-

zenstreu, Ziga-
rettenkippen, 
Windeln, Hygi-
eneartikel, 
Taschentücher, 
Servietten, 
Staubsauger-
beutel, Keh-
richt, Putzmit-
tel, Putzlappen, 
Asche, Draht, 

Strumpfhosen, Kerzenreste, Me-
dikamente, große und dicke Höl-
zer, Speiseöl usw.  
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Schadstoffsammlung im Verbandsgebiet 
Entsorgungstermine 1. Halbjahr 2021 

Allgemeine Hinweise: Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Ausfällen kommen. Beachten Sie bitte die Informatio-
nen auf unserer Homepage www.awv-ot.de oder fragen telefonisch unter 0365/83321-50 (Service-Telefon) nach. 

Fällt der Stelltag am Recyclinghof auf einen Feiertag, entfällt dieser Termin ersatzlos.  
Generell sind die Schadstoffe dem Annahmepersonal während der Stellzeiten direkt zu übergeben. Eine Ablagerung außerhalb der Zeit stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar und wird verfolgt.  

Stadt Gera 
Recyclinghof Hainstraße 17,  0365/82487150 
Schadstoffentsorgung immer während der Öffnungszeiten möglich 

Recyclinghof Auenstraße 55,  0365/4375923 
Jeden 3. Freitag des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr 

Recyclinghof Berliner Straße,  0365/8310118 oder 0162/4180805 
Jeden 2. Montag des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr 
Recyclinghof Berta-Schäfer-Str.,  Di. u. Do. 0162/4180806;  
  Mi. u. Sa. 0162/4180805 

weiter Recyclinghof Berta-Schäfer-Straße 
Stellzeit Schadstoffmobil 

Jeden 4. Mittwoch des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr 

Zwötzener Straße, großer Parkplatz gegenüber Firma Döbel  
Jeden 4. Dienstag des Monats von 15.00 - 16.00 Uhr 

Hinweis: Für  Kunden aus Gera, denen es nicht möglich ist, einen 
Recyclinghof aufzusuchen, besteht die Möglichkeit der Abholung von 
zu Hause. Die Anmeldung erfolgt über das Servicetelefon  
(Tel-Nr. 0365/8332150). Am vereinbarten Tag klingelt das Sammel-
personal zwischen 13.00 und 14.30 Uhr beim Kunden und nimmt die 
Schadstoffe entgegen.  

Freitag, 12. März 2021 

10 Jahre Wertstofftonne 
Jeder kennt und nutzt Sie: Die Gelbe Tonne. Grundsätzlich werden in 
dieser Tonne Leichtverpackungen aus Kunststoff und Metall sowie 
Verbundmaterialien entsorgt. Doch in unserem Verbandsgebiet (Stadt 
Gera und Landkreis Greiz) gibt es eine Besonderheit bei der Gelben 
Tonne. Vor 10 Jahren wurde die „Gelbe Tonne AWV PLUS“ eingeführt. 
Doch was ist so besonders an ihr? Neben Ver-
packungen aus Kunststoff, Metall und Verbund-
materialien dürfen auch Nichtverpackungen aus 
diesen Materialien in der Gelben Tonne entsorgt 
werden. Man möchte meinen, nach 10 Jahren 
sollte dieses Wissen weit verbreitet sein. Doch 
immer wieder sind Bürger erstaunt darüber, wenn 
Ihnen am Telefon im Gespräch mitgeteilt wird, 
dass zum Beispiel auch die kaputte Kunststoff-
schüssel oder der alte Kochtopf in der Gelben 
Tonne entsorgt werden darf. Wir geben Ihnen ein 
kleinen Einblick, was unter anderem in unserer 
Gelben Tonne AWV PLUS entsorgt  
werden darf. 

Verpackungen 

Joghurtbecher, Konservendosen, 
Getränkekartons, Getränkedosen 
und -flaschen, Butterfolie, Kunst-
stofftüten, Schalen und Folien für 
Lebensmittel, Kronkorken, 
Spraydosen, Shampooflaschen, 
Zahnpastatuben, Putzmittelfla-
schen, Waschmittelflaschen, 
Blisterverpackungen, beschichte-
te Kartons für Tiefkühlkost, Sup-
pentüten, Schokoladenfolien, 
Gummibärchentüten, Tierfutter-
dosen und -tüten, Styroporverpa-
ckungen... 

Nichtverpackungen 

Schüsseln, Spielzeug, Eimer, 
Töpfe und Pfannen, Besteck, 
Schneebesen, Nudelsieb, Mikro-
wellengeschirr, Backblech, Ther-
mobecher, Brotdose, Wäsche-
korb, Kehrschaufel, Schrauben, 
Nägel, Werkzeug (z.B. Zange, 
Säge, Schraubendreher), Türklin-
ken, Pflanztöpfe, Blumenkasten, 
Gießkanne, Gartengeräte, (z.B. 
Haken, Spaten - ohne Stiel), 
Schulhefter, Lineal, Büroklam-
mern, Klarsichtfolie, Draht, Sche-
re, Locher... 

Wie kann ich Grünschnitt entsorgen? Was geschieht dann? 
Können Sie Grünschnitt nicht selbst kompostieren, gibt es folgende 
Möglichkeiten: 
Im Monat März können alle Bürger des 
Verbandsgebietes wieder Bioabfälle, vor-
rangig Grünschnitt wie Baum- und Strauch-
schnitt sowie Laub und Grasmahd, in der 
Menge von 1 cbm pro Haushalt kostenfrei 
an den Recyclinghöfen abgeben. Bei den 
Recyclinghöfen Berga und Münchenberns-
dorf sowie Gera, Berliner Straße, werden 
wieder Sonderöffnungszeiten eingerichtet 
(siehe unten).  
Ansonsten ist die Abgabe von Bioabfällen an den Recyclinghöfen auch 

ganzjährig möglich, allerdings nur 
kostenpflichtig.  
Für die Bürger aus dem Verbandsge-
biet besteht außerdem die Möglichkeit 
der Entsorgung dieser Abfälle unter 
Nutzung der Kundenkarte des AWV 
Ostthüringen.  
Mit dieser können Sie den im Jahr 
anfallenden Grünschnitt in der Menge 

bis 1 cbm pro Anlieferung unkompliziert auf ausgewählten Recycling-
höfen abgeben. Und das für eine Jahrespauschale von 15,00 € so oft Sie 
wollen, ohne bei jeder Anlieferung extra zu bezahlen. Ihre Vorteile sind 
klar: Sie haben keinen Ärger mit anderen Mietern, Müllgebühren kön-
nen verringert werden (da weniger Leerungen der Restmülltonne mög-

lich sind) und die Abgabe ist nicht nur in bestimm-
ten Monaten kostengünstig möglich, sondern im 
ganzen Jahr. 
Wer eine Biotonne nutzt, hat noch die Möglichkeit, 
einen zugelassenen Biosack für die Entsorgung von 
Laub und Gras zu nutzen. Dieser wird neben der 
Biotonne bereitgestellt. 
 
Und was passiert mit den gesammelten Bioabfällen? Welche Anlagen 
werden angesteuert? 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt fast 20.000 Tonnen Bioabfälle im Ver-
bandsgebiet eingesammelt/erfasst und an 5 verschiedene Anlagen ange-
liefert.  
Hiervon macht der Grünschnitt, also die Gartenabfälle wie Grasschnitt, 
Laub, Unkraut, vergleichbare Planzenreste sowie Baum- und Strauch-
schnitt, den Löwenanteil aus. Im Jahr 2020 reden wir hier von insge-
samt 11.080 Gewichts-Tonnen. Dabei entfielen 80 % der Menge auf die 
Sammlung über die Kundenkarte des AWV und 20 % auf die kosten-
freie Annahme in den Monaten März und November an den Recycling-
höfen. Der Grünschnitt wird zur Kompostierung nach Mehla, Untitz, 
Seelingstädt und Greiz gebracht.  

Der übrige Anteil der gesammelten Bioabfälle stammt aus der Samm-
lung über die Biotonne. Davon werden 83 % zu einer Kompostierungs-
anlage in Droben (bei Bautzen) geliefert. Auf Grund im Verbandsgebiet 
fehlender Kapazitäten in zugelassenen Kompostierungsanlagen kann 
nur ein Anteil von 17 % im Verbandsgebiet kompostiert werden. Dieser 
Anteil wird zur Kompostierung nach Mehla geliefert. 

Recyclinghof Berga:  
Sonnabend, den 27.03.2021, 10 - 14 Uhr  

Recyclinghof Münchenbernsdorf:  
Sonnabend, den 27.03.2021, 9 - 12 Uhr 

 

Recyclinghof Gera, Berliner Straße: 

Jeden Sonnabend von 9 - 12 Uhr 

Sonderöffnungszeiten der Recyclinghöfe im März 
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Landkreis Greiz 
Bitte beachten Sie auch die Stellzeiten des Schadstoffmobils auf den 
Recyclinghöfen.  
 

VG „Am Brahmetal“ 
17.03.2021 
Großenstein  Gemeindeamt 12.30 - 14.30 Uhr 

21.04.2021 
Korbußen  Feuerwehrhaus 12.30 - 14.30 Uhr 

19.05.2021 
Brahmenau  Bushaltestelle am Schulberg 12.30 - 14.30 Uhr 

16.06.2021 
Bethenhausen Gemeindeamt 12.30 - 14.30 Uhr 
 

VG „Münchenbernsdorf“ 

Recyclinghof Münchenbernsdorf, Thomas-Müntzer-Straße 29, 
 0170/1576975 

Jeden 2. Freitag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 

12.03.2021 
Schwarzbach  Gemeindeamt 13.30 - 15.30 Uhr 

18.05.2021 
Zedlitz  am Gemeindeamt Sirbis  13.30 - 15.30 Uhr 

11.06.2021 
Hundhaupten Dorfplatz 13.30 - 15.30 Uhr 
 

VG „Wünschendorf/Elster“ 

Annahmestelle Seelingstädt, Betriebsgelände SUC GmbH, Gewer-
bepark West,  036608/958800 

Jeden 2. Donnerstag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 
 

Recyclingzentrum Untitz,  036603/83300 
Jeden 4. Montag von 15.00 - 17.00 Uhr 

10.06.2021 
Rückersdorf Am Brand, Bürgerhaus 13.30 - 15.30 Uhr 
 

Gemeinde Harth-Pöllnitz 

Landhandel Niederpöllnitz, Am Bahnhof 8 

Jeden 3. Donnerstag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 
 

Gemeinde Kraftsdorf 
Kraftsdorf, Marktplatz 

Jeden 1. Montag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 

03.05.2021 
Niederndorf Nr. 32, Büro  13.30 - 15.30 Uhr 
 Ortsbürgermeister 
 

Gemeinde Langenwetzendorf,  
Hohenleuben 
03.06.2021 
Daßlitz Dorfplatz  12.30 - 14.30 Uhr 

09.06.2021 
Hohenleuben  Kirchplatz  13.30 - 15.30 Uhr 
 

Landgemeinde 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Mohlsdorf, An der Spornburg 17 (Schrottplatz Hoy) 

Jeden 1. Mittwoch des Monat von 15.00 - 17.00 Uhr 

07.05.2021 
Waltersdorf Waltersdorfer Dorfstraße,  12.30 - 14.30 Uhr 
 Wartehalle 
 

Stadt Auma-Weidatal 
13.04.2021 
Auma Markt 13.30 - 15.30 Uhr  

17.06.2021 
Braunsdorf Ortsstraße Nähe Nr. 10 13.30 - 15.30 Uhr 

weiter Landkreis Greiz 
 

Stadt Bad Köstritz und OT/Caaschwitz,  
Hartmannsdorf 

Recyclinghof Bad Köstritz, Heinrich-Schütz-Str. 20 
 0162/4180806 

Jeden 3. Montag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 

 

Stadt Berga und Ortsteile 

Recyclinghof Berga, August-Bebel-Straße 5,  036623/21135 

Jeden 1. Freitag des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr  

04.06.2021 
Wolfersdorf  Containerplatz 12.30 - 14.30 Uhr 

 

Stadt Greiz und Ortsteile, Neumühle 
Recyclinghof Greiz, Untergrochlitzer Str. 4,  03661/63253 

Jeden 1. Donnerstag des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr 

Standplatz An der Goldenen Aue 2a 

Jeden 1. Dienstag des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr 
 

06.05.2021 
Gommla Feuerwehrhaus 12.30 - 14.30 Uhr 

01.06.2021 
Cossengrün Bushaltestelle Cossengrün,  12.30 - 14.30 Uhr 

Schule 

 

Stadt Ronneburg und Ortsteile 
Recyclinghof Ronneburg, Paitzdorfer Str.,  
 036602/22387 oder 036602/22413 

Jeden 3. Mittwoch des Monats von 15.00 - 17.00 Uhr  

 

Stadt Weida, Crimla 
Recyclinghof Weida, ehemals Schuhfabrik, Geraer Landstr.  
 0170/1576975 

Jeden 3. Dienstag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 

16.03.2021 
Hohenölsen  Am Angerteich  13.30 - 15.30 Uhr 

20.04.2021 
Steinsdorf Containerplatz bei 13.30 - 15.30 Uhr 
 Agrargemeinschaft 

 

Stadt Zeulenroda-Triebes und Ortsteile, 
Langenwolschendorf und Weißendorf 

Recyclinghof Zeulenroda-Triebes, Lohweg 10,  036628/82487 

Jeden 2. Dienstag des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr  
 
Recyclinghof Zeulenroda-Triebes, Mehla, Mehlaer Hauptstr. 24a 

 036622/ 568-0 

Jeden 2. Mittwoch des Monats von 16.00 - 18.00 Uhr 

14.04.2021 
Triebes Bebelstraße 13.30 - 15.30 Uhr 

08.06.2021 
Pöllwitz Containerplatz 13.30 - 15.30 Uhr 

Freitag, 12. März 2021 

Allgemeine Informationen zur  
Schadstoffkleinmengensammlung  

Im Rahmen der Kleinmengensammlung werden am Schadstoffmobil 
nur haushaltsübliche Mengen (max. 30 kg oder 30 l) angenommen. 
Die Schadstoffe müssen unvermischt, möglichst in Originalverpa-
ckung oder fest verschlossen in unzerbrechlichen Behältern zum 
Schadstoffmobil gebracht werden. Am Schadstoffmobil erfolgt  

KEINE Umfüllung. Rauchen Sie 
nicht im Bereich des Schadstoffmo-
bils und übergeben Sie die Schadstof-
fe bitte persönlich an das Personal! 
Bei größeren Mengen rufen Sie bitte 
den sachkundigen Entsorger, die 
GUD Geraer Umweltdienste GmbH 
& Co. KG, unter 0365/84000 an.  



                  Hier endet das Amtsblatt des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen                   

 
Die Ausgabe Nr. 104 des Amtsblattes 
erscheint am 11.06.2021.  

Erscheinen und Bezug des Amtsblattes 
Das Amtsblatt des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen 
erscheint nach Bedarf. Die Verteilung (außer Sonderdrucke) erfolgt 
kostenlos an die Haushalte und Unternehmen der Stadt Gera und des 
Landkreises Greiz wie folgt: 
In der Stadt Gera als eigenständige Einlage gemeinsam mit der Zei-
tung „Neues Gera“, in allen anderen Orten des Verbandes als eigen-
ständige Einlage  mit dem Kreisjournal des Landkreises Greiz.  
Bei Nichtzustellung wird das Amtsblatt auf Anfrage innerhalb von 
zwei Wochen nach Erscheinen nachgeliefert.  
Der Einzelbezug ist kostenpflichtig zu 1,55 € je Ausgabe möglich. 
Die Anforderung zum Einzelbezug ist zu richten an den AWV Ostthü-
ringen, Redaktion Amtsblatt, De-Smit-Straße 18 in 07545 Gera. 
Die Amtsblätter des AWV Ostthüringen können beim Herausgeber, 
im Internet unter www.awv-ot.de und in der Hauptbibliothek der 
Stadt Gera, Puschkinplatz 7, eingesehen werden. 

Sonderdrucke: 
Auf Sonderdrucke des Amtsblattes wird in den zwei nachfolgenden 
Ausgaben des Amtsblattes hingewiesen. Sonderdrucke des Amts-
blattes können beim Herausgeber und in den Geschäftsstellen des 
AWV Ostthüringen kostenlos angefordert oder abgeholt werden. Die  
Sonderdrucke des Amtsblattes können beim Herausgeber eingesehen 
werden.  
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Amtsblatt des Abfallwirtschafts-
zweckverbandes Ostthüringen 

Das Wiederverwenden von Gegenständen 
Ist es wirklich Abfall, sobald es den  

ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllt? Haben Sie bei unserem Rätsel in der Dezember-Ausgabe mitgemacht? 
Alle Abfälle den richten Abfallbehältern zugeordnet? Zur Selbstkontrol-
le hier die Lösung, wo welche Abfälle entsorgt werden. 

Restmülltonne: Taschentücher , Backpapier , Geschenkband  

Biotonne: Teebeutel und Mandar inenschalen  

Blaue Tonne: Eierkar ton und Geschenkpapier  (ohne Beschichtung) 

Gelbe Tonne: Schokoladenfolie und Butter folie 

Unter den Einsendungen wurden die Gewinner der ausgeschriebenen 
Preise wie folgt ausgelost: 

Über das Spiel „Energy City“ kann sich Yvaine Kallenbach mit Bärbel 
Watzke aus Gera freuen. Viel Spaß beim Basteln wünschen wir Familie 
von Saß aus Gera, die das Buch „Bastelfeuerwerk“ erhielt. Das Buch 
„Nachrichten aus der Tonne“ fand mit Eva Pfüller aus Gera einen neuen 
Besitzer. Kathrin Löscher aus Gera hält den Sifteköcher in ihren Hän-
den. Die Wachsmalstifte erhielt Regina Weißert aus Ronneburg und das 
Kartenspiel „Das Quiz zu Umwelt und Gesundheit“ hat bei Ute Seidel 
aus Greiz einen neuen Platz gefunden. 

Allen nochmals herzlichen Glückwunsch! Die Gewinner  sind bereits 
in Besitz Ihres Preises. 

Gewinner Preisausschreiben  
Amtsblatt Nr. 102 

Freitag, 12. März 2021 

Das letzte Ei wurde verarbeitet und aus Gewohnheit landet der leere 
Eierkarton aus Pappe automatisch in der Blauen Tonne. Das ist grund-
sätzlich nicht falsch. Im Gegenteil: So wird der Eierkarton dem richtigen 
Verwertungsweg zugeführt. Aber vielleicht kann dieser ja auch für einen 
selbst noch anderweitig ganz nützlich sein.  
Zum Beispiel eignet sich solch ein Karton gut um Kleinzeug zu sortieren 
und aufzubewahren, wie z.B. Knöpfe oder Schmuck. Auch lassen sich 
die Eierkartons aus Pappe gut als Anzünder beim Grillen oder beim 
Anfeuern des Kamins verwenden. Des Weiteren kann der Eierkarton zur 
Anzucht kleiner Pflanzen für Balkon und Garten genutzt werden. Das 

beste daran ist, dass die kleinen Pflänzchen 
samt Eierkarton nach den letzten Nachtfrös-
ten ausgepflanzt werden können.  
Der Kreativität werden keine Grenzen ge-
setzt. Es gibt noch viele weitere Möglichkei-
ten einem Eierkarton ein neues Leben zu 
geben. Gerade jetzt, wo Ostern vor der Tür 
steht, gibt es noch einige schöne Basteli-
deen. So können Blumen, Eierkarton-
Hühner oder Osterhasen gebastelt werden. 
Anregungen finden Sie jede Menge im In-

ternet, einfach mal „Basteln mit Eierkartons“ eingeben.  

Nicht nur der Eierkarton, sondern noch viele weitere Gegenstände aus 
dem Haushalt können anderweitig wiederverwendet werden, ehe sie als 
Abfall in der Mülltonne landen. Wie wäre es beispielsweise aus der 
verschlissenen Lieblingsjeans einen trendigen Stoffbeutel zu machen? 
So bleibt das Lieblingsstück dem Träger noch lange verbunden. Damit 
recyceln Sie quasi selbst zu Hause. Das spart nicht nur Geld, sondern 
macht auch großen Spaß. Beim sogenannten Upcycling werden aus Ab-
fällen neue Produkte geschaffen. Dabei wird die Qualität des Abfalls mit 
geringem Energieaufwand gesteigert. Im Gegenzug wird die Qualität 
des Abfalls beim Downcycling gemindert.  
Auch so manches Möbelstück oder ein nicht mehr gebrauchter Gegen-
stand, muss noch lange nicht zum „alten Eisen“ gehören. Wollen Sie 
diese selber nicht mehr nutzen, können Sie sie gern auf unserer Homepa-
ge (www.awv-ot.de) im Markt „Verschenken und Verkaufen“ inserie-
ren. So findet womöglich das gute Stück einen neuen Nutzer, dem damit 
auch geholfen ist. 

Ganz nach dem Motto: „Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht an-
fällt!“ 

Warum sollte Geschenkband aus Kunststoff in die Restmülltonne? 
Geschenkband kann in der Sortieranlage nicht aussortiert und damit 
auch nicht recycelt werden. Im Gegenteil: Das Geschenkband verhed-
dert sich womöglich in der Sortieranlage, wickelt sich dort um die 
rotierenden Teile. Es kann gar zum Anlagenstillstand kommen.  

Sie fragen - Abfallberater antworten 

Wo werden gebrauchte Einwegmasken (OP-Masken) und  
FFP 2 - Masken entsorgt? 

Diese können Sie ganz einfach über die Restmülltonne entsorgen. Bei 
Masken von Personen, die positiv getestet waren, zum Vermeiden eines 
möglichen Infektionsrisikos die Masken bitte in einem verschlossenen 
Behältnis (z.B. einer zugebundenen Kunststofftüte) eingeben 

Wo werden Einweghandschuhe entsorgt? 

Diese werden ebenfalls in der Restmülltonne entsorgt. Keinesfalls in die 
Gelbe Tonne werfen!! 

Warum ändern eigentlich manche Marken die Farbe ihrer Kunst-
stoffverpackungen von Schwarz auf Grau? 

Schwarzer Kunststoff wird häufig in den Sortieranlagen nicht erkannt, 
da die Scanner in den Sortieranlagen eine Nahinfrarot-Technologie und 
Reflexionen nutzen, um die unterschiedlichen Materialien zu erkennen. 
Bei der Farbe Schwarz ist dies nicht möglich. Durch neue Farbstoffe 
oder andere Farben kann die Kunststoffverpackung besser erkannt und 
somit auch besser recycelt werden.  

Auf immer mehr Markenverpackungen steht „Zu 100 % recycel-
bar“. Aber was bedeutet das eigentlich? 

Häufig bestehen Verpackungen aus unterschiedlichen Kunststoffarten – 
ein möglicher Grund, weshalb sie schwierig zu recyceln sind.  
Aber immer mehr Markenhersteller gehen dazu über, Teile ihrer Ver-
packungen nur aus einem einzigen Material (z.B. PE [Polyethylen] oder 
PET [Polyethylenterephthalat]) herzustellen. So steigt die Recyclingfä-
higkeit der Verpackungen enorm und sie bleiben im Kreislauf erhalten. 
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie korrekt getrennt in der Gelben 
Tonne entsorgt werden.  

Mehr spannende Infos dazu, wie Marken mit ihrer ökologischen Verant-
wortung umgehen, finden Sie beim Markenverband e.V. unter  
http://www.wachstum-mit-verantwortung.de/  

http://www.wachstum-mit-verantwortung.de/

